
 

  

Bewerbung für das Bachelor‐Studium Green Enigneering 
Österreich und Deutschland 
 
 
Benötigte Unterlagen: 
 
1) Tabellarischer Lebenslauf 
 
2) Reisepass‐ oder Personalausweiskopie (KEIN Führerschein!) 
 
3) Universitätsreife 

• Reifeprüfungszeugnis* (alle Seiten!) 
• ODER Berufsreifeprüfungszeugnis* (alle Seiten!) 
• ODER Studienberechtigungsprüfungszeugnis* (alle Seiten!) 
• ODER gleichwertiges ausländisches Zeugnis* (alle Seiten!) 

 
Diese Dokumente können, falls sie zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vorhanden sind, nach 
Erhalt nachgereicht werden - DEADLINE für die Nachreichung von Unterlagen: 31. Oktober 2026 

 
 
 
Bewerbung für das Bachelor‐Studium Green Enigneering 
alle Länder innerhalb der EU, außer Österreich und Deutschland 
 
Benötigte Unterlagen: 
 
1) Tabellarischer Lebenslauf (auf Deutsch) 
 
2) Deutsch‐Zertifikat B2 (Common European Framework of Reference for Languages; 
VERPFLICHTEND für alle BewerberInnen, die Deutsch NICHT als Muttersprache haben!) 
 
3) Reisepass‐ oder Personalausweiskopie (KEIN Führerschein!) 
 
4) Universitätsreife 

Alle Dokumente, die die allgemeine Universitätsreife belegen (Abschluss‐ und Jahreszeugnisse, 
Notenlisten, Inskriptionsbestätigungen, Nachweis über abgeschlossene Lehrveranstaltungen an in- 
oder ausländischen Universitäten, etc.) – Kopie des Originals inkl. entsprechender Beglaubigung 
und Übersetzung durch einen gerichtlich beeideten Übersetzer in die deutsche oder englische 
Sprache (welcher Beglaubigungsmodus nötig ist, hängt vom Staat ab, in dem das Dokument aus-
gestellt wurde; alle Informationen dazu finden Sie im Infoblatt auf unserer Homepage) 

 
!!! Die Bewerbung kann erst nach Erhalt ALLER benötigten Unterlagen bearbeitet werden!!! 

DEADLINE für die Nachreichung von Unterlagen: 31. Oktober 2026 
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Bewerbung für das Bachelor‐Studium Green Enigneering 
alle Länder außerhalb der EU (Bewerbungsdeadline: 01. April 2026) 
 
Benötigte Unterlagen: 
 
1) Tabellarischer Lebenslauf (auf Deutsch) 
 
2) Deutsch‐Zertifikat B2 (Common European Framework of Reference for Languages; 
VERPFLICHTEND für alle BewerberInnen, die Deutsch NICHT als Muttersprache haben!) 
 
3) Reisepass‐ oder Personalausweiskopie (KEIN Führerschein!) 
 
4) Universitätsreife 

Alle Dokumente, die die allgemeine Universitätsreife belegen (Abschluss‐ und 
Jahreszeugnisse, Notenlisten, Inskriptionsbestätigungen, Nachweis über abgeschlossene 
Lehrveranstaltungen an in‐ oder ausländischen Universitäten, etc.) – Kopie des Originals inkl. 
entsprechender Beglaubigung und Übersetzung durch einen gerichtlich beeideten 
Übersetzer in die deutsche oder englische Sprache (welcher Beglaubigungsmodus nötig ist, 
hängt vom Staat ab, in dem das Dokument ausgestellt wurde; alle Informationen dazu finden 
Sie unter im Infoblatt auf unserer Homepage) 

 
!!! Die Bewerbung kann erst nach Erhalt ALLER benötigten Unterlagen bearbeitet werden!!! 

DEADLINE für die Nachreichung von Unterlagen: 30. Juni 2026 

 

 


